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Vorbemerkungen  

 

1. Geschlechterneutrale Sprache 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit verwendet die Stabsstelle 

Wahlen in ihren Schulungsunterlagen das in der deutschen Sprache hierfür verfügbare 

generische Geschlecht, wenn es darum geht, eine Rolle (z.B. „Vorsteher“, „Beisitzer“) 

oder eine Personengruppe (z.B. „Wähler“) unabhängig vom Geschlecht der Rollenin-

haber zu bezeichnen.  

Hiermit beziehen wir ausdrücklich Menschen aller Geschlechteridentitäten ohne wer-

tenden Unterschied ein. 

2. Niederschrift 

Wir empfehlen den Schriftführern und stellvertretenden Schriftführern die Schulungs-

unterlagen gemeinsam mit der Wahlniederschrift zur Landtagswahl zu sichten. 
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Wichtige Telefonnummern  

 

Bei wahlrechtlichen Problemen und Fragen zum Wählerverzeichnis: 

 

 

Kontakt im Krankheitsfall 

Im Krankheitsfall wenden Sie sich bitte so früh wie möglich an die Stabsstelle Wahlen 

unter der Tel.: 0261/129- 4636.  

Diese ist auch am Samstag vor der Wahl und am Wahlsonntag jeweils ab 07:00 Uhr 

besetzt.  

 

 

 

 

  

Herr Hehl       Tel.: 0261/129- 4601 

Herr Fuhrmann      Tel.: 0261/129- 4483 

Team Wahlhelfergewinnung   Tel.: 0261/129- 4636 

Fax-Nr.                             0261/129-4604 

Mail:        wahlen@stadt.koblenz.de 

        wahlhelfer@stadt.koblenz.de  

 

 

mailto:wahlen@stadt.koblenz.de
mailto:wahlhelfer@stadt.koblenz.de
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Die Landtagswahl 2026 

Die Wahl zum Landtag des Landes Rheinland-Pfalz findet grundsätzlich alle fünf Jahre 

statt. Bei der Landtagswahl handelt es sich um eine personalisierte Verhältniswahl. 

Das heißt es wird mit Wahlkreis- und Landesstimme gewählt.  

 

Wahlkreisstimme: Bei der Wahlkreisstimme („Erststimme“) wählt der Wähler sei-

nen Wahlkreiskandidaten. Dieser wird nach den Grundsätzen 

der Mehrheitswahl gewählt. Das heißt, derjenige Kandidat, der 

die meisten Stimmen erhalten hat, zieht mit einem Direktman-

dat in den Landtag ein.  

 

Landesstimme: Bei der Landesstimme („Zweitstimme“) wählt der Wähler die 

Liste der Partei. Das heißt, die politischen Parteien stellen im 

Vorfeld geordnete Listen auf. Es ziehen demnach so viele Kan-

didaten in den Landtag ein, wie die Partei prozentual an Stim-

men erhalten hat. Voraussetzung ist natürlich, dass von der 

Partei die 5-Prozenthürde überschritten wird.  

 

Die Regelungen zur Landtagswahl finden sich im Landeswahlgesetz (LWahlG) und in 

der Landeswahlordnung (LWO).  

 

Kurz gesagt: Die Erststimme entscheidet „wer“ den Wahlkreis vertritt, die Zweit-

stimme entscheidet „wie stark“ die Parteien im Landtag vertreten sind. 
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Ihre Aufgaben im Briefwahlvorstand 

Der Briefwahlvorstand setzt sich bei der Landtagswahl aus dem Wahlvorsteher und 

dessen Stellvertreter und drei bis sieben Beisitzern zusammen. Die Stabsstelle Wah-

len bestellt aus dem Kreis der Beisitzer den Schriftführer und dessen Stellvertreter. 

Der Wahlvorstand hat folgende Aufgaben zu erfüllen: 

 

Als Briefwahlvorsteher 

• weisen Sie die Mitglieder des Wahlvorstandes auf ihre Verschwiegenheits-

pflicht hin. 

• geben Sie die Entscheidungen des Wahlvorstandes bekannt. 

• regeln Sie die Pausenzeiten. 

• tragen Sie dazu bei, dass das Wahlgeheimnis eingehalten wird. 

• bewachen Sie die Urnen.  

• haben Sie bei Beschlussfassung des Wahlvorstandes bei Stimmengleichheit 

die entscheidende Stimme. 

• geben Sie die Formulare wie Schnellmeldung und Wahlniederschrift (nach 

der Ergebnisfeststellung) an die Mitarbeiter der Stabsstelle Wahlen (Erfasser-

platz) weiter.  

• schlichten Sie bei eventuell auftretenden Unstimmigkeiten innerhalb des Wahl-

vorstandes. 

• wenden Sie sich bei Fragen und Schwierigkeiten an das Betreuungsteam der 

Stabsstelle Wahlen vor Ort (erkennbar an den roten T-Shirts), um Auskunft/Hilfe 

zu erhalten. 

 

Als stellvertretender Briefwahlvorsteher 

• vertreten Sie in Abwesenheit den Briefwahlvorsteher. 

• sorgen der Wahlvorsteher und Sie für einen reibungslosen Ablauf der Stimm-

auszählung. 

• entsprechen ansonsten Ihre weiteren Aufgaben denen der Beisitzer. 

 

Als Schriftführer 

• führen Sie die Niederschrift und das Wahlscheinverzeichnis.  

• nehmen Sie alle Einträge in die entsprechenden Formulare vor. 
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• prüfen Sie nach der Ergebnisauszählung, ob alle Mitglieder des Vorstands die 

Niederschrift unterschrieben haben.  

 

Als stellvertretender Schriftführer 

• vertreten Sie bei Abwesenheit den Schriftführer.  

• entsprechen ansonsten Ihre weiteren Aufgaben denen der Beisitzer. 

 

Als Beisitzer 

• sortieren Sie die Wahlbriefe im Zulassungsverfahren. 

• kontrollieren Sie die Gültigkeit von Wahlscheinen. 

• sortieren Sie die Stimmzettel und helfen bei der Stimmauszählung. 

• helfen Sie bei allen sonstigen anfallenden Tätigkeiten.  
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rhaltensvorschriften für den Briefwahlvorstand 

Als Briefwahlvorstand 

• dürfen Sie keine (partei-) politische Zeichen tragen, die auf eine Überzeugung 

hinweisen oder als Wahlpropaganda gewertet werden könnten. 

• dürfen Sie ihr Gesicht nicht verhüllen. 

• sorgen Sie für Ruhe am Zulassungs- und Auszählungstisch und können nach 

Rücksprache mit dem Betreuungsteam auch Hilfe hinzuziehen. 

 

Anwesenheit des Wahlvorstandes 

Bei Entscheidungen über Zulassung oder Zurückweisung der Wahlbriefe müs-

sen immer mindestens 3 Mitglieder des Wahlvorstandes, darunter der Wahlvorsteher 

und der Schriftführer oder ihre Stellvertreter, anwesend sein.  

 

Bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses sollten alle Mitglieder 

des Wahlvorstandes anwesend sein.  

Jedoch zwingend haben mindestens drei Mitglieder, darunter der Wahlvorsteher, 

der Schriftführer oder dessen Stellvertreter, anwesend zu sein, um die Beschlussfä-

higkeit zu wahren.  

• Bei der Mindestbesetzung von drei Wahlvorstandsmitgliedern ist auch bei kur-

zer Abwesenheit einer Person die Ermittlung des Wahlergebnisses zu unter-

brechen, bis diese Person wieder eintrifft. 

 

Einhaltung des Grundsatzes der Öffentlichkeit  

Jeder hat das Recht auf ungehinderten Zutritt zu den Wahlhandlungsräumen während 

der Ermittlung der Wahlergebnisse. Dieses Recht kann nur eingeschränkt werden, 

wenn die Arbeit des Vorstandes und die Ergebnisfeststellung gestört werden (§ 17 

LWahlG). 

Nicht zulässig sind das Aufnehmen beziehungsweise Fotografieren vom Auszählen 

der Stimmen, sowie das gezielte Aufnehmen von Stimmzetteln oder das Fotografieren 

oder Teilen von sonstigen Formularen. 
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Private Foto- oder Videoaufnahmen im Briefwahlzentrum sind allgemein nicht zulässig, 

da generell davon ausgegangen werden kann, dass Mitglieder von Briefwahlvorstän-

den ihr Einverständnis nicht erteilen. Als Briefwahlvorsteher untersagen Sie dies bitte 

direkt und informieren das Betreuungsteam (erkennbar an den roten T-Shirts mit Na-

mensschildern) vor Ort.  

 

 

  

Für öffentliche Informationszwecke dürfen Presse und Medien nach Zustimmung 

der anwesenden Personen in der zentralen Briefwahlauszählung fotografieren 

und filmen. 
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Zeitlicher Ablauf der Briefwahlauszählung  

 

 

 

Organisatorisches 

 
Die Auszählung findet in der Sporthalle Oberwerth, Jupp-Gauchel-Str. 10 in 56075 

Koblenz statt.  

• Für die Verpflegung steht ein Caterer zur Verfügung. Jeder Wahlhelfer erhält 

hierfür sonntags Verzehrbons.  

• Das Erfrischungsgeld wird überwiesen. Bei Unstimmigkeiten setzen Sie sich 

bitte mit der Stabsstelle Wahlen (0261/129-4636) uns in Verbindung. 

• Die kostenlosen Parkplätze in unmittelbarer Nähe zum Stadion Oberwerth ste-

hen Ihnen ganztägig zur Verfügung.  

 

Verpflichtung des Briefwahlvorstandes durch den Briefwahlvorsteher 

Der Briefwahlvorsteher verpflichtet den Briefwahlvorstand vor Beginn der Zulassung 

der Wahlbriefe zur unparteiischen Wahrnehmung und Verschwiegenheit bei der Tätig-

keit als Wahlhelfer. Ein Mustertext zur Verpflichtung ist im Arbeitsordner enthalten. 

 

  

Zeitpunkt  Ereignis  

13:30 Uhr: Einweisung der Briefwahlvorsteher und Eintreffen der Wahlhelfer 

14:00 Uhr: Zulassung und Zurückweisung der Wahlbriefe 

18:00 Uhr: Beginn der Ergebnisfeststellung 

Nach der Ergebnisfeststellung werden die Schnellmeldungen bzw. 

Wahlniederschriften am Erfassungsplatz abgegeben.  

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=c3b4c4f1a781f62d441011be0b721cd0f51b8ca99a76bf0b79d408105a3baf38JmltdHM9MTczNDQ4MDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=1a16d488-0f22-6757-0d71-c0440e8e66d0&u=a1L21hcHM_Jm1lcGk9MTI3fn5Vbmtub3dufkFkZHJlc3NfTGluayZ0eT0xOCZxPVNwb3J0aGFsbGUlMjBPYmVyd2VydGglMjBHbWJIJnNzPXlwaWQuWU42NzQweDIwNzUyMTY0NTQzNjcyNDkzOTkmcHBvaXM9NTAuMzMxNzc5NDc5OTgwNDdfNy41ODQ4OTk5MDIzNDM3NV9TcG9ydGhhbGxlJTIwT2JlcndlcnRoJTIwR21iSF9ZTjY3NDB4MjA3NTIxNjQ1NDM2NzI0OTM5OX4mY3A9NTAuMzMxNzc5fjcuNTg0OSZ2PTImc1Y9MSZGT1JNPU1QU1JQTA&ntb=1
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Zulassung der Wahlbriefe ab 14:00 Uhr 

Briefwahlunterlagen 

Bevor das Zulassungsverfahren Schritt für Schritt beschrieben wird, sind zunächst die 

zu bearbeitenden Briefwahlunterlagen kurz zu erläutern: 

 

Wahlbrief 

Der Wahlbrief ist der äußere Umschlag der Briefwahl. Mit ihm werden die Briefwahl-

unterlagen an die zuständige Stelle zurückgesendet oder am Wahltag abgegeben. Im 

Wahlbrief befinden sich zwei Bestandteile: 

1. der Wahlschein und 

2. der verschlossene Stimmzettelumschlag mit dem 

ausgefüllten Stimmzettel.  

 

Wahlschein 

Der Wahlschein ist die amtliche Bescheinigung, dass die Person 

wahlberechtigt ist und im Rahmen der Briefwahl (bzw. nach den 

Vorgaben des Wahlscheins) wählen darf. Bei der Briefwahl ent-

hält der Wahlschein zudem die Versicherung an Eides statt, 

dass der Stimmzettel persönlich oder – falls zulässig – entspre-

chend dem erklärten Willen durch eine Hilfsperson gekennzeich-

net wurde.  

 

Stimmzettelumschlag 

Der Stimmzettelumschlag ist der innere, amtliche Um-

schlag der Briefwahl. In ihn legt die wählende Person den 

ausgefüllten Stimmzettel und verschließt den Umschlag. 

Dadurch bleibt der Stimmzettel geheim, weil der Stimmzet-

telumschlag später ungeöffnet in die Wahlurne gegeben 

wird und erst nach der Zulassung der Wahlbriefe in die Aus-

zählung gelangt. 

 

  

Muster Wahlbrief 

Muster Wahlschein 

Muster Stimmzettelumschlag 
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Was ist das Zulassungsverfahren 

Bei der Briefwahl übersendet die wahlberechtigte Person Wahlschein und verschlos-

senen Stimmzettelumschlag im Wahlbrief so rechtzeitig, dass der Wahlbrief spätes-

tens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht; er kann auch bis 18:00 Uhr bei der zuständi-

gen Stelle bzw. dem zuständigen Wahlvorstand abgegeben werden. 

Die Gemeindeverwaltung sammelt Wahlbriefe ungeöffnet und hält sie unter Ver-

schluss. 

Die Wahlbriefe werden sodann am Wahltag durch den Briefwahlvorstand zugelassen. 

Beim Zulassungsverfahren prüft der (Brief-)Wahlvorstand die eingegangenen Wahl-

briefe, bevor die Stimmen in die Auszählung gelangen. Dazu werden die Wahlbriefe 

nacheinander geöffnet und es wird kontrolliert, ob ein gültiger Wahlschein vorliegt 

und der Stimmzettelumschlag ordnungsgemäß verschlossen ist; unauffällige 

Stimmzettelumschläge werden ungeöffnet in die Wahlurne geworfen. Bestehen Be-

denken oder liegen Zurückweisungsgründe vor, entscheidet der Wahlvorstand durch 

Beschluss über Zulassung oder Zurückweisung; zurückgewiesene Wahlbriefe sind zu 

nummerieren, werden gesondert verwahrt und in der Niederschrift dokumentiert. 

 

Zulassungsverfahren der Wahlbriefe zur Landtagswahl – Schritt für Schritt 

 

Hinweise für das Zulassungsverfahren: 

• Den Wahlvorständen wird dringend empfohlen, die Wahlbriefe nummerisch nach 

der Wahlscheinnummer zu sortieren. 

• Jeder Briefwahlvorstand erhält nur einen Stimmbezirk zur Auszählung. 

• Gerne können ab hier Arbeitsgruppen gebildet werden, die die Tätigkeiten parallel 

durchführen. 

• Die Wahlbriefe befinden sich in einer verschlossenen Wahlurne am Wahl-

tisch. 
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1. Zunächst ist die Gesamtanzahl der hellroten Wahlbriefe zu ermitteln und in die 

Niederschrift unter Ziffer 3.1 einzutragen. 

 

2. Als nächstes wird der obere linke Abschnitt der 

Wahlbriefe mit der Liste für ungültig erklärte  

Wahlscheine (soweit ein Verzeichnis vorliegt) verglichen, ggf.  

aussortiert und in der Niederschrift unter 3.2 vermerkt. 

 

3. Auf der Rückseite der aussortierten Briefe wird vermerkt, dass dieser auf der 

Liste als für ungültig erklärt wurde. Diese aussortierten Wahlbriefe werden spä-

ter als Anlage der Niederschrift beigefügt. 

 

4. Als nächstes wird der hellrote Wahlbriefumschlag geöff-

net. 

5. Der Wahlschein und der weiße Stimmzettelumschlag 

werden entnommen. 

6. Haken Sie im Wahlscheinverzeichnis den Wahlbe-

rechtigten ab (dies ist für die spätere Ermittlung der 

Wählerzahl wichtig). 

o Wichtig: Sollte der Wahlberechtigte nicht in Ihrem 

Wahlscheinverzeichnis stehen, wenden Sie sich 

bitte an das Betreuungsteam vor Ort.  

 

 

7. Prüfen Sie, ob der Wahlschein unterschrieben und der weiße Stimmzettelum-

schlag in Ordnung sind: 

o Sind der Wahlschein und der weiße Stimmzettelumschlag in Ordnung 

▪ Werfen Sie den weißen ungeöffneten 

Stimmzettelumschlag in die vorher 

geprüfte leere Wahlurne 

▪ Sammeln Sie die Wahlscheine und bilden 

Päckchen á 20 Stück und legen Sie diese 

über Kreuz aufeinander. 
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o Sind der Wahlbrief, der Wahlschein oder der Stimmzettelumschlag nicht 

in Ordnung prüfen Sie bitte die nachfolgenden Zurückweisungs-

gründe und legen die Wahlbriefe zunächst einmal zur Seite. Bei Vorlie-

gen eines Zurückweisungsgrundes gehen Sie nach dem Kapitel Behand-

lung zurückgewiesener Wahlbriefe vor (siehe nachfolgend auf der nächs-

ten Seite die detaillierte Darstellung der Zurückweisungsgründe und 

nachfolgend die Behandlung zurückgewiesener Wahlbriefe). 
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Zurückweisung von Wahlbriefen 

Wie oben bereits kurz beschrieben, sind nicht ordnungsgemäße Wahlbriefe zurückzu-

weisen. Eine Zurückweisung ist eine förmliche Entscheidung (Beschluss) des 

Briefwahlvorstands, dass ein Wahlbrief bzw. eine Stimmabgabe nicht zur Auszäh-

lung zugelassen wird, weil ein gesetzlicher Zurückweisungsgrund vorliegt. 

 

Sie dient der Sicherung der Wahlrechtsgrundsätze (insbesondere ordnungsge-

mäße Wahl, Wahlgeheimnis, Gleichheit der Wahl) und stellt sicher, dass nur formal 

korrekte und prüfbare Briefwahlstimmen in die Ergebnisermittlung eingehen. 

 

Zurückweisungsgründe  

Sollten rote Wahlbriefumschläge beim Öffnen nicht in Ordnung sein, also Anlass 

zur Zurückweisung geben, dann bitte hier weiter verfahren:  

 

Der Wahlbrief ist zurückzuweisen, wenn einer der folgenden Gründe erfüllt ist: 

 

• Der hellrote Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist 

• es liegt kein oder kein gültiger Wahlschein bei 

• dem roten Wahlbriefumschlag ist kein weißer Stimmzettelumschlag beige-

fügt 

• weder der rote Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag sind ver-

schlossen 

• der rote Wahlbriefumschlag enthält eine unterschiedliche Anzahl von Stimm-

zettelumschlägen und gültigen Wahlscheinen samt Versicherung an Ei-

des statt 

• der Wähler oder die Hilfsperson hat die Versiche-

rung an Eides statt zur Briefwahl auf dem Wahl-

schein nicht unterschrieben 

• der Wähler hat keinen amtlichen weißen Stimm-

zettelumschlag benutzt 

• der Wähler hat einen weißen Stimmzettelumschlag benutzt, der offensichtlich 

in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht 

oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand enthält. 

  

Muster Wahlbrief Unterschrifts-
feld Versicherung an Eides 
statt 
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Behandlung zurückgewiesener Wahlbriefe  

Im Folgenden wird erläutert, wie zurückgewiesene Wahlbriefe zu behandeln und zu 

dokumentieren sind, damit die Entscheidung nachvollziehbar bleibt und die Wahlun-

terlagen ordnungsgemäß verwahrt werden. 

 

1. Legen Sie den Wahlschein, sowie den weißen Stimmzettelum-

schlag in den roten Wahlbriefumschlag. Verschließen Sie den 

roten Wahlbriefumschlag mit der Siegelmarke. 

2. Vermerken Sie den Zurückweisungsgrund auf  

dem roten Wahlbriefumschlag und nummerieren Sie 

fortlaufend. 

3. Zählen Sie die einzelnen Zurückweisungsgründe und 

tragen Sie die jeweilige Anzahl in der Niederschrift 

unter 3.4 ein.  

4. Beschlüsse, die Wahlbriefe doch zuzulassen, sind 

ebenfalls am Ende der Ziffer 3.4 einzutragen. 

5. Die Zurückweisungsbriefe werden als Anlage der 

Niederschrift beigefügt. 

 

 

  

Achtung: 

Zurückgewiesene Wahlbriefe werden nicht als Wähler oder als Stimme mitgezählt. 

Somit dürfen zurückgewiesene Wahlbriefe in der Niederschrift weder unter der Zif-

fer 4.1 noch unter der Ziffer 5 berücksichtigt werden. Sie spielen bei der Auszäh-

lung des Wahlergebnisses keine Rolle. 

Diese Stimmen gelten als nicht abgegeben. Diese Wahlbriefe werden nicht zu den 

ungültigen Stimmzetteln hinzugezählt. 
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Ergebnisfeststellung ab 18 Uhr 

Wie unter dem Zulassungsverfahren bereits skizziert, übersendet die wahlberechtigte 

Person bei der Briefwahl den Wahlschein und verschlossenen Stimmzettelumschlag 

im Wahlbrief so rechtzeitig, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr 

eingeht; er kann auch bis 18:00 Uhr bei der zuständigen Stelle bzw. dem zuständi-

gen Wahlvorstand abgegeben werden. Insoweit werden nach 18 Uhr noch zuzulas-

sende Wahlbriefe durch das Betreuungsteam verteilt werden. Diese Wahlbriefe stam-

men aus den städtischen Briefkästen, die um 18 Uhr nochmals geleert wurden. 

 

Ermittlung der Wählerzahl 

Die Prüfung der Zahl der Wähler dient als zentrale Plausibilitätskontrolle im Brief-

wahlvorstand. Dabei wird die Zahl der eingenommenen Wahlscheine mit der Zahl der 

tatsächlich vorliegenden Stimmzettelumschläge abgeglichen. So können Unstimmig-

keiten frühzeitig erkannt, geklärt und – falls erforderlich – in der Wahlniederschrift 

nachvollziehbar dokumentiert werden. 

 

1. Der Wahlvorsteher öffnet die Wahlurne und entnimmt die weißen ungeöffneten 

Stimmzettelumschläge. 

2. Die weißen Stimmzettelumschläge werden von den 

Beisitzern gezählt und durch den Schriftführer unter 

4.1.1 in der Niederschrift eingetragen.  

3. Es werden die Wahlscheine gezählt und die Anzahl in 

der Niederschrift unter 4.1.3 eingetragen. 

4. Der oben beschriebene Abgleich ist in der Niederschrift 

unterhalb der Ziffer 4.1.3 festzuhalten.  

 

5. Tragen Sie die Zahl der Wähler in der Niederschrift unter Nr. 5 bei Kenn-

buchstabe B und B1 ein. 

Hinweis: Die restlichen Kennbuchstaben sind nicht auszufüllen.  

Kontrolle: 

Sowohl die Anzahl der Stimmzettelumschläge, wie auch die Anzahl der Wahl-

scheine müssen übereinstimmen (in der Niederschrift entsprechend ankreuzen 

und falls abweichend, begründen). 

Im Zweifelsfall gilt die Zahl der Stimmzettelumschläge als Wählerzahl! 
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Vorsortierung der Stimmzettel 

Nun beginnt die eigentliche Auszählung der Stimmen. Von den Beisitzern werden un-

ter Aufsicht des Wahlvorstehers die weißen Stimmzettelumschläge geöffnet und die 

enthaltenen Stimmzettel aufgefaltet auf den Zähltisch gelegt.  

 

Es werden zunächst vier Stapel gebildet: 

 

Stapel 1: 

Beide Stimmen sind zweifelsfrei gültig und für 

die gleiche Partei abgegeben.  

 

 

 

 

Stapel 2:  

Beide Stimmen sind zweifelsfrei gültig. Erst- und 

Zweitstimme sind für unterschiedliche Parteien 

abgegeben worden oder eine der beiden Stim-

men wurden nicht abgegeben.  

 

 

 

Stapel 3: 

Nicht gekennzeichnete Stimmzettel, leere 

weiße Stimmzettelumschläge und eindeutig un-

gültige Stimmzettel. Dabei sind ungültige Stimm-

zettel, Stimmzettel 

 

1. die nicht amtlich hergestellt wurden, 

2. die keine Kennzeichnung enthalten, 

3. die für einen anderen Wahlkreis gültig sind, 

4. deren Wählerwille nicht zweifelsfrei erkennbar ist oder 

5. die einen Zusatz oder Vorbehalt enthalten. 
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Stapel 4:  

Stimmzettel mit zweifelhaften Stimmabgaben, 

über die der Wahlvorstand einzeln beschließen 

muss 

 

 

 

 

Auszählung und Erfassung der Stimmen  

 

• Stapel 1 wird nun getrennt und erneut für jede Partei ein Stapel gebildet 

 

 

  

Wichtig: 

Im Falle eines Stimmzettels für einen anderen Wahlkreis ist die Zweitstimme für die 

Landesliste gültig. Alle übrigen Fälle sind ungültig. 

Stapel 

A-Partei 

Stapel 

B-Partei 

Stapel 

C-Partei 
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Auszählung und Erfassung des Stapels 1: 

 

• Die Anzahl der Stimmzettel werden für jede Partei unter Ziffer 5 der Niederschrift 

als Zwischensumme (ZS I) erfasst  

o Bitte beachten Sie hier die Trennung nach der Erst- und Zweitstimme, also 

nach Wahlkreisstimme und Landesstimme, in der Niederschrift  

 

Beispiel Stapel der A-Partei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…der Vorgang ist für jede weitere Partei zu wiederholen! 

  



23 
 

Auszählung und Erfassung des Stapels 2: 

 

• Die Auszählung erfolgt hier in zwei Sortierungen: 

o Erste Sortierung: Zunächst wird nur nach Landesstimmen (Zweit-

stimme) sortiert. Je Partei ein Stapel und ein Stapel ohne Zweit-

stimme.  

 

Stapel A- Partei       Stapel B- Partei    Stapel ohne Zweitstimme 

 

o Jeder Stapel der gebildet wurde, ist zu zählen  

o Eintrag in die zweite Tabelle der Niederschrift für Zweitstimmen unter  

Ziffer 5 als Zwischensumme II (ZS II) – Achtung nicht unter ZS I 

o Dieser Vorgang ist für jede Partei zu wiederholen  

o Der Stapel ohne Zweitstimme ist zu zählen und als ungültige Stimme zu 

erfassen  

 

Beispiel Stapel A-Partei: 

 

…der Vorgang ist für jede weitere Partei zu wiederholen!  

c 
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Beispiel Stapel ohne Landesstimme: 

 

 

 

o Zweite Sortierung: Jetzt wird die Sortierung nach der Erststimme (Wahl-

kreisstimme) vorgenommen 

▪ Je ein Stapel für jeden Direktkandidaten und ein Stapel für Stimmzet-

tel ohne Erststimme  

▪ Jeder der Stapel der gebildet wurde ist zu zählen  

▪ Eintrag in die erste Tabelle (Wahlkreisstimme) der Niederschrift 

 unter Ziffer 5 als Zwischensumme (ZS II) 

▪ Diesen Vorgang für jeden Bewerber wiederholen  

▪ Der Stapel ohne Erststimme ist zu zählen und als ungültige Stimme 

zu erfassen  

 

Beispiel Stapel Direktkandidat A:  

 

 

 

 

 

 

 

…der Vorgang ist für jeden Direktkandidaten zu wiederholen!  
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• Stapel 3: Stimmzettel ohne jegliche Kennzeichnung, leere Stimmzettelum-

schläge und offensichtlich ungültige Stimmzettel sind zu zählen und unter Zif-

fer 5 der Niederschrift bei Zwischensumme I (ZS I) als ungültige Stimme, sowohl 

bei der Erst- als auch bei der Zweit-

stimme einzutragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stapel 4: Beschluss- Stimmzettel – 

Über alle Stimmzettel, die nicht als eindeutig gültig zu erkennen sind, ist einzeln 

zu beschließen.  
 

o Der Wahlvorsteher hält den Stimmzettel hoch und nennt seine Einschätzung 

o kurze Diskussion unter allen Wahlvorstandsmitgliedern 

o Abstimmung 

o bei Stimmengleichheit entscheidet der Wahlvorsteher 

o das Abstimmungsergebnis wird auf der Rückseite des Stimmzettels ver-

merkt 

o bei großer Anzahl von Beschlussstimmzetteln ist eine Strichliste zu führen 

(diese wird als Anlage zur Wahlniederschrift genommen) 

o beachte Beispiele für die Auswertung im Anhang  
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o das ermittelte Ergebnis der Beschlussstimmzettel wird dann unter Punkt 5 

ZS III in der Wahlniederschrift eingetragen. Entweder beim jeweiligen Wahl-

vorschlag oder bei den ungültigen Stimmzetteln, je nachdem welches Er-

gebnis der Wahlvorstand ermittelt hat.  

 

Zusammenzählen der Prüfungsergebnisse  

 

• Alle ermittelten gültigen Ergebnisse eines Direktkandidaten als auch einer 

Partei unter Punkt 5 ZS I, ZS II und ZS III werden anschließend zusammenge-

zählt und in die Spalte „Insgesamt“ übertragen. 

• Die jeweilige Spalte ZS I, ZS II und ZS III sind ebenfalls zusammenzuzählen 

und in der Gesamtanzahl einzutragen.  

• Der Vorgang sowohl bei der Erststimme als auch bei der Zweitstimme durch-

führen.  

 

Achtung: Nicht die ungültigen Wahlkreis- und Landesstimmen 

hinzuaddieren!! 
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Kontrollrechnungen:  

Zum Abschluss der Ergebnisfeststellung ist eine Kontrollrechnung durchzuführen, um 

die Plausibilität der ermittelten Zahlen sicherzustellen. Dabei wird geprüft, ob die 

Summe der gültigen Stimmen (nach Wahlvorschlägen) zuzüglich der ungültigen Stim-

men jeweils mit der Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen übereinstimmt. Etwaige 

Abweichungen sind unverzüglich zu klären. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesen Vorgang auch für die Kontrolle der Zweitstimmen durchführen.  

 

 

  

Wichtig: 

Die Summe der gültigen und ungültigen Erststimmen muss mit der Zahl der Wäh-

ler übereinstimmen! 

 

Die bei „D gültige Wahlkreisstimmen 

insgesamt“ sowie … 

 

…die durch Zusammenzählen aller Er-

gebnisse ZS I bis ZS III ermittelten 

Gesamtergebnisse müssen über-

einstimmen. 
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Ergebnisübermittlung 

• Nach der Erfassung aller Zahlen, wird die Schnellmeldung ausgefüllt und das 

Ergebnis der Stabsstelle Wahlen vor Ort (Erfassungsplatz) durch den Wahlvor-

steher mitgeteilt. 

• Der zuständige PC-Erfasser der Stabsstelle Wahlen gibt die Schnellmeldung in 

das EDV-Erfassungsprogramm ein.  

• Wenn alle Zahlen plausibel sind, gibt der Mitarbeiter der Stabsstelle Wahlen die 

Schnellmeldung wieder zurück. 

• Die Wahlniederschrift ist von allen Mitgliedern des Wahlvorstandes unter 

der Ziffer 6.6 der Niederschrift zu unterschreiben! 

 

Verpacken der Unterlagen 

 

• Die Schnellmeldung und Wahlniederschrift werden in den beschrifteten wei-

ßen Umschlag eingelegt, versiegelt und wieder am Erfassungsplatz der Stabs-

stelle Wahlen abgeben. 

• Braune Umschläge mit Stimmzetteln werden in die jeweilige Wahlurne zu-

rückgelegt und diese durch den Wahlvorsteher verschlossen. Hinweis: Die Ver-

packung der Stimmzettel erfolgt nach der Erststimme. 

• Am Platz verbleiben: 

o Schreibmaterialien 

o leere Blätter 

o Siegelmarken 

o Arbeitsordner  

• In die am Tisch befindlichen Müllsäcke kommen die geöffneten leeren Wahl-

brief- und Stimmzettelumschläge. Bitte keinen anderen Müll oder Essenreste 

über diese Müllsäcke entsorgen.  

 

Die Arbeiten für die Landtagswahl sind nun abgeschlossen. 

 

Vielen Dank! 
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Beispiele Muster-Stimmzettel 
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